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Infoblatt Tonga 
 
Einreise ohne Visum: 
 
Deutsche Staatsangehörige benötigen für die Einreise nach Tonga für einen Aufenthalt bis zu 30 
Tagen  kein Visum. Eine Verlängerung (um maximal 5 Monate) kann bei der 
Einwanderungsabteilung (Immigration Department Nuku’alofa, Tel. (00676) 26970) des 
Außenministeriums in Tonga beantragt werden. Derzeit beträgt die Gebühr hierfür, unabhängig vom 
Verlängerungszeitraum, 51,-- Pa'anga. 
 
 
 
Einreisevoraussetzungen: 
 
- Mindestens 6 Monate gültiger Reisepass bei Einreise 
- Kinderausweise werden nicht anerkannt, Eintragung der Kinder (bis zum 15. Lebensjahr) im 

Reisepass eines Elternteils wird akzeptiert. 
- Flugtickets 
- Reisedokumente für die Rück- oder Weiterreise 
- Nachweis ausreichender Geldmittel für den Aufenthalt 
 

 
Zusatzinformationen:  
 
Weitere Visuminformationen: 
 
- Eine Änderung des Besuchervisums für einen anderen Aufenthaltszweck ist nur möglich, wenn 

hierfür vor Einreise die Genehmigung von der Einwanderungsbehörde eingeholt wurde. 
Visaanträge sind bei der Botschaft des Königreichs Tonga in London zu stellen (s.o.).  

 
- Ein Überschreiten der Gültigkeitsdauer des Visums kann durch Nachzahlen der fälligen 

Verlängerungsgebühr behoben werden, im Einzelfall aber auch gerichtlich verfolgt und mit Geld- 
oder Haftstrafen und einer Einreisesperre belegt werden. 

 
- Bei allein reisenden Minderjährigen sollte sichergestellt werden, dass die Einreisebehörden von 

Tonga rechtzeitig von Sorgeberechtigten, Verwandten oder Bekannten in Tonga über die Ankunft 
informiert werden, um Schwierigkeiten bei der Einreise zu vermeiden. 
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Medizinische Hinweise  
Der Gesundheitsdienst des Auswärtigen Amts empfiehlt Schutz gegen Tetanus, Diphtherie, Polio 
und Hepatitis A und Hepatitis B. 
 
Landesweit besteht eine erhöhte Infektionsgefahr für diverse Infektionskrankheiten (z.B. 
Bakterienruhr, Amöbenruhr, Lambliasis, Wurmerkrankungen), die durch verunreinigte Speisen oder 
Getränke übertragen werden. 
 
Der Nachweis einer Gelbfieberimpfung ist erforderlich für alle Reisenden, die aus Gelbfieber-
Infektionsgebieten (Endemiegebieten) kommen. Als Gelbfieber-Endemiegebiete gelten die von der 
WHO ausgewiesenen. 
 
Des weiteren sollte auf Schutz vor Mücken durch hautbedeckende Kleidung und die Verwendung 
von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), Anti-Mückencoils und Mückennetzen 
geachtet werden. 
 
Die medizinische Versorgung in Tonga entspricht, insbesondere in den ländlichen Gebieten, nicht 
deutschem Standard. Krankenhäuser und eine Notfallversorgung befinden sich in den Städten 
Nuku’alofa, Ha’apai und Vava’u. 
 
Es sollte in jedem Fall eine Auslandsreisekrankenve rsicherung abgeschlossen werden.  
 
 
 
Die Angaben sind 
 
- zur Information medizinisch Vorgebildeter gedacht. Sie ersetzen nicht die Konsultation eines 

Arztes 
 
- auf die direkte Einreise aus Deutschland in ein Reiseland, insbes. bei längeren Aufenthalten vor 

Ort zugeschnitten. Für kürzere Reisen, Einreisen aus Drittländern und Reisen in andere Gebiete 
des Landes können Abweichungen gelten 

 
 
- immer auch abhängig von den individuellen Verhältnissen des Reisenden zu sehen. Eine 

vorherige eingehende medizinische Beratung durch einen Arzt / Tropenmediziner ist im 
gegebenen Fall regelmäßig zu empfehlen 

 
- trotz größtmöglicher Bemühungen immer nur ein Beratungsangebot. Sie können weder alle 

medizinischen Aspekte abdecken, noch alle Zweifel beseitigen oder immer völlig aktuell sein 
 


